
 

Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal wöchentlich und ist bei folgenden Einrichtungen der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein erhältlich: Bürgerservice im 
Rathaus mit den Außenstellen Oggersheim, Oppau und Achtmorgenstraße 9, Seniorentreffs sowie in den Büros der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher; darüber hinaus 
bei den Außenstellen der Ludwigshafener Sparkassen und Banken. 
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Sitzung des Stadtrates 
 
Die Mitglieder des Stadtrates treten am  
 

Montag, 27. April 2015, 15 Uhr, 
Rathaus, Stadtratssaal, 

 
zu einer öffentlichen und einer nichtöffentlichen Sitzung zusammen. 
 

T a g e s o r d n u n g: 
Öffentliche Sitzung 

 
1. Einwohnerfragestunde 
2. 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für den Doppelhaushalt 

2015/2016 der Stadt Ludwigshafen am Rhein, einschl. Nachtragsstellenplan 
3. Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2014 
4. Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2015 
5. Gefahrenabwehrverordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen 

Verkehrsraum 
6. Ehrenamtskarte 
7. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
8. Bürgerbegehren für einen Bürgerentscheid gem. § 17 a Gemeindeordnung; Anhörung der 

Vertreter des Bürgerbegehrens und Zulassungsentscheidung des Stadtrates 
9. Interkommunale Vereinbarung zwischen Ludwigshafen und Frankenthal 
10. Erschließungsvertrag zum Bebauungsplan Nr. 526 a 'Ehemalige Coca-Cola' 
11. Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 526 a 'Ehemalige Coca-Cola' 
12. Lärmschutzwandvertrag Tierheim 
13. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 646 "Ruchheim Nordost, Änderung 4" - Aufstellung- 

und Offenlagebeschluss 
14. Bebauungsplan Nr. 535i "Wohnen am Schloss - Verkehrsfläche; Satzungsbeschluss 
15. Maßnahme zur Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende; hier: 

Umnutzung von Bestandsgebäuden in der Wattstraße 107 
16. Maßnahme zur Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende; hier: 

Errichtung von 3 Wohncontaineranlagen in der Wattstraße 107 
17. Maßnahme zur Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten; Errichtung von Unterkünften in 

Schlichtbauweise in der Kropsburgstraße und in der Flurstraße 
18. Vorstellung Klimaschutz-Teilkonzept „Klimafreundliche Mobilität“ 
19. Kanalsanierung Weißdornhag/Schlehengang - Maßnahmegenehmigung 



20. Kanalinnensanierung Friesenheim - Maßnahmegenehmigung 
21. Kanalerneuerung Hohenzollernstraße zwischen Ebert- und Bremserstraße - 

Maßnahmegenehmigung 
22. Gremienwahl: Wahl des Aufsichtsrates der GAG 
23. Antrag der FWG-Stadtratsfraktion; Pegeluhr Kammerschleuse 
 
Beantwortung von Anfragen 
 
In der nichtöffentlichen Sitzung werden Grundstücks-, Personal-, Rechnungsprüfungs- und 
Gesellschaftsangelegenheiten behandelt. 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, 23.04.2015 
 
gez. 
Dr. Eva Lohse 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 
 

Bekanntgabe der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
- gemäß § 3a Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) - 

 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, 
dass bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
beantragten Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 22.07.2014 zur wesentlichen Änderung der Xemium-Fabrik  
Vorhaben: Kapazitätserhöhung für Xemium 
 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Antragstellerin, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-
Straße 38, Bau V 20, 7, 24, Anlage-Nr. 20.04, Gemarkung Oppau, Flurstück 4003/37. 
 
Die gemäß § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erfolgten Vorprüfungen gemäß § 3 e Abs. 1 Nr. 2 UVPG haben ergeben, 
dass die Änderungen keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben können. 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, 24.04.2015 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
  



Bekanntgabe der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
- gemäß § 3a Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) - 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, 
dass bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
beantragten Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 30.10.2014 zur wesentlichen Änderung der TBA-Anlage;  
Vorhaben: Kapazitätserweiterung tert.-Butylacrylat (TBA) in LU.  
 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Antragstellerin, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-
Straße 38, Bauten L 605, L 615, L 625, Anlage-Nr. 10.04, Flurstücksnr.: 2539/24. 
 
Die gemäß § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erfolgten Vorprüfungen gemäß § 3 e Abs. 1 Nr. 2 UVPG haben ergeben, 
dass die Änderungen keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben können. 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, 24.04.2015 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Dillinger 
Beigeordneter 
 


